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(Nr. 256.) Nintsertolerordnung vom 7. Dezember 1915 über die Regelung der Kartoffel-preise.

Auf Grund der Bundesratsverordnung über eine weitere Abänderung der Bekannt-
machung über die Regelung der Kartoffelpreise vom 28. Oktober 1915, vom 29. No-
vember 1915 (Reichs-Gesetzblatt S. 787) bestimmen wir:

Durch Ubertragung des Eigentums und Aufforderung zum Verkauf kann
über die gesamte Ernte eines Kartoffelerzeugers verfügt werden. Ausgenommen
von der Verfügung sind

a) die Vorräte, deren der Erzeuger zur Fortführung seiner Wirtschaft bedarf,

b) die Mengen, die auf Grund von vor dem 30. November 1915 ge-
schlossenen Verträgen an Brennereien, Stärkefabriken, Trocknungsanlagen
und ähnliche Betriebe zu liefern sind,
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